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Körperschaftsteuer
und Gewenbesteuer

Herrn
Luciano Lago
Merheimer Str
50733 Kö',rn

168

Dieser Bescheid ergeht an Sie als gesetzl ichen Vertreten fün
Biogea e.V.
50733 Kö]n, Merheimen Stn. 168

Feststel I ung
Unfang cler Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KSIG von cler Körpörschaftsteuen befreit.
Sie ist nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.
Hjnileise zu steuerbegünst igten Zwecken
Die Körperschaft föndert im Sinne Oer §§ 51 ff. A0 ausschließlich uncl unmlttelbar folgende
gemei nntitzl ge Zwecke :

- Förderung des Umweltschutzes einschlieBlich des Klimaschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. I A0)

Hinweis zur Ausstel lung von zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zup Venwenclung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschrieb,enem Vordnuck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu*
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausste'l1ung steuerlichen Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter httpsr/,/www.formulare-bfinv.de a'ls ausfijl lbare Formulane zur Venfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vorclruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV)'auszustel'l en.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden ünd ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestell.t werden,
wenn clas Datum dieses Freistellungsbescheldes nicht länger als fünf Jahre zunückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechrien (§ 63 Abs. 5 A0)

Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahriässig eine unrjchtige zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-'lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendüngsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wind die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, d'ie entgangene Gewenbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen*
dung angesetzt (§ 1Ob Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KSIG, § I Nr. 5 GewStG).

Hi nweise zum Kepi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalenträgen, die bis zum 31.12.2027 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertnagsteuerabzugnach§44aAbs.4und7SatzlNr.1soryieAbs.4bSatz1Nr.3undAbs.10
Satz J Nr. 2 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer Kopie dieses Be-
scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeltpunkt filn die Erstattung von Kapita]ertragsteuer
nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr- 3 ESIG durch das depotfl]hrende Kredit-, Finanzdienstleistungs* oder
Wertpapielinst itut.
Die Vonlage dieses Bescheides ist unzulässig, $,enn clie Ertnäge in einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfailen, fiir den die Befreiung von der Körperschaftsteuen ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme den Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die den Nachprüfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ei-
ner Außenpnüfung - unter'liegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Enfül'lung der steuerbegiinst'igten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ondnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbenicht, Venmögensilbensicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der RÜck-
iagen) nachgewiesen werden (§ 63 A0).
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Er I äuterungen
Die Steuererklärung i
Körpenschaft enstmals
Ausgaben getätigt hat

st -jährlich- ahzugeben. Eine Ändenung erfolgt von Amtswegen,
Einnahmen (Fördergelden, Spenden, Mitg'l iedsbeiträge, etc. ) er

Sei te 2

tllsnn die
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Datenschut zh i nutei s

Informationen über dje Verar"beitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaitung und über thne
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sot,lie über Ihre Anspnechpantner in Daten$chutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al Igemeinen Infonmationsschreiben cler Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschneiben finden Sie Unter t,l,ww.-finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenscnutz") oder
erhalten 5ie bei Ihrem Finanzamt-

Recht sbehe I f sbe I ehrung
Gegen diesen Freistellungsbescheid ist den Einspnuch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit diesen Bescheid einen Verwaltungsakt pndert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oden (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
KIage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I wipd der neue
Venwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gj lt auch, soweit sich ein
angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung erledigt.
Der Einspnuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzuneichen, diesem e:lektroni$ch
zu übermitteln oden dort zur N'iedenschnift zu enklänen.
Die Frist für die Einiegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem lhnen diesen Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei zusendung dunch einfachen
Brief oden Zustellung mittels Einschpeiben dunch Ubergabe gilt die Bekanntgabe mr't dem dritten Tag
nach Aufgabe zun Post a'ls bewinkt, es sei denn, dass der tsescheid zu einem späteren zeitpunkt
zugegangen i st .

Bei Zustel Iung mit Zuste'l lungsurkunde oder mittels Einschreiben m'it Rückschein oder gegeri Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe den Tag den Zustellung.
Bei Einlegung des Einspruchs sol I der Verwaltungsäkt beze'ichnet wenden, gegen den sich der ,-
E'inspnuch richtet. Es so'11 angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zun Begründung dienen, und dje Beweismittel angefühit wenden,

Zu Ihrer Information:
Wenn 5ie beabsichtigen, einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen, dep Einspnuch
über "Mein ELSTER' (www.elster.de) oden jede andere Steuer-Software, die die Mögl ichkeit des
elektronischen Einspnuchs anbletet, au übermitteln.

t,lteitere Informationen

Öffnungszei ten :

Al I gemeine Sprechzeiten
Mo.- Fr". 8.30 - 12.O0 Uhn
Di.13.30 - 15.OO Uhr
und nach Veneinbanung

Nahvenkehrsanb i ndung i
U-Bahn Linien 12 und 15 bis Haltestel le Lohsestraße

Service- ,/ Informationsstel le
It4,o.- Fr. 7.30 - 12.00 Uhr
Di. 13.3O - 15.O0 Uhr
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